
 

Probleme im Schulbusverkehr 
Bei gefährdenden Verhältnissen im Straßenverkehr hat 
jeder Busfahrer in Absprache mit dem Busunternehmen 
das Entscheidungsrecht die Schülerbeförderung aus 
Sicherheitsgründen einzustellen. Im Falle von Blitzeis o.ä. 
darf er mitten auf der Strecke stehen bleiben. Dies oder 
auch ein Busunfall kann dazu führen, dass der erwartete 
Schulbus ohne vorherige Ankündigung nicht planmäßig 
eintrifft. 

Hier gilt folgende Regelung: 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen etwa 20 Minuten 
bis nach der geplanten Abfahrtszeit an der Haltestelle 
warten. Sollte bis dahin noch keine nähere 
Information seitens der Schule erfolgt sein, gehen sie 
wieder nach Hause. An diesem Tag fällt dann für die 
„Buskinder“ der Unterricht aus. 

• Die Kinder, welchen an diesem Tag der Schulbesuch 
möglich ist, haben nach der 4. Stunde (11.35 Uhr) 
Schulschluss bzw. Betreuung. Der Unterricht wird so 
ausgerichtet, dass die fehlenden Kinder keinen 
Lernstoff nachholen müssen. 

• Sollte es zu Einschränkungen im Busverkehr am 
Unterrichtsende kommen, werden wir versuchen, die 
Eltern der betreffenden Kinder telefonisch zu 
informieren. So lange werden sie in der Schule 
betreut. 

 


